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Bekanntmachung 
der Verbandsschau für Gewässer 2. Ordnung 

 
Entsprechend § 6 der Verbandssatzung in der Fassung vom 30.04.2014 in Verbindung mit § 44 Wasser-
verbandsgesetz gibt der Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ hierdurch öffentlich bekannt, dass 
in der 

Gemeinde Hoppegarten 
 

am 15.10.2014, Uhrzeit: 9.00 Uhr 
Treffpunkt: Gemeindeverwaltung, Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten 

 
die Verbandsschau an den Gewässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet durchgeführt wird. 
 
Zu diesem Zweck haben Grundstückseigentümer oder Nutzer von Anliegergrundstücken an Gewässern 2. 
Ordnung nach § 26 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 1 Wasserverbandsgesetz den Schaubeauftragten des Ver-
bandes Zutritt zu den Gewässern zu gewähren. 
 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Anliegergemeinden, die Eigentümer der zu schauenden 
Gewässer, die Anlieger, ggf. die Hinterlieger, die zur Benutzung berechtigten, die anerkannten Natur-
schutzverbände, die landwirtschaftliche und technische Fachbehörde sowie sonstige Beteiligte Gelegen-
heit zur Teilnahme und zur Äußerung haben. 
 
Einsichtnahme in die Liste des Schaubeauftragten sowie in die Liste der Verbandsgewässer ist in der Ge-
schäftsstelle des Verbandes zu den Geschäftszeiten: 
Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr sowie Fr 7.00 – 12.15 Uhr bei Voranmeldung möglich. 
 
Anschrift der Geschäftsstelle:  Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ 
     Ernst-Thälmann-Str. 5 
     15345 Rehfelde 
 
Schaubeauftragter 

Andreas Mundt 
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